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Nationale nach Anlage B., deren Rubriken mit Genauigkeit

auszufüllen sind, und das Taufzeugniß (stempelfrei) beizulegen.

8- 8.

Aufnahme.

Zur Aufnahme in die Pensionärstellen des Cadettencorps

können alle legitimen Söhne von Inländern gelangen. Ueber

die Zulassung entscheidet der Kommandeur des Cadettencorps.

 Die Einberufung der dazu notirten Exspektanten in die

vakanten Stellen erfolgt durch denselben und zwar derRegel nach

alljährlich zum Beginn des Kursus, Anfang des Monats April.

Die Vertheilung der Pensionäre auf die verschiedenen

Institute bleibt dem Kommandeur des Cadettencorps vorbe

halten, wobei im Allgemeinen die Rücksicht auf die Lage

des Wohnortes der Eltern maßgebend ist, soweit die Räum

lichkeiten der einzelnen Anstalten dies gestatten.

IV. Hospitanten.
8- 9.

Bedingungen der Zulassung.

Zur Theilnahme an dem wissenschaftlichen Unterrichte

der verschiedenen Provinzial - Cadettenhäuser können, soweit

dies die Räumlichkeiten gestatten, auch Hospitanten zuge

lassen werden, insofern dieselben das 10. Jahr erreicht, das

14. noch nicht überschritten haben und ein jährliches Schul

geld von 60 Mark entrichten.

Die Söhne der Offiziere, Erzieher, Lehrer und Beamten

des betreffenden Instituts sind von der Erlegung des Schul

geldes befreit.*)
Ueber die Annahme von Hospitanten entscheidet der

Kommandeur des Cadettencorps.

*) Durch A. C.-O. vom 3. August l880 ist diese Vergünstigung auch

auf die Söhne der Offiziere, Erzieher, Lehrer und Beamten der Haupt-

Cadettenanstalt ausgedehnt morden, sofern die Knaben bei ihrer Zu

lassung das 16. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.


